
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/11/8 9Os94/63
(9Os99/63)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1963

Norm

StPO §64

Rechtssatz

§ 64 StPO findet auf die Verneinung bloß funktioneller Zuständigkeit keine Anwendung.

Entscheidungstexte

9 Os 94/63

Entscheidungstext OGH 08.11.1963 9 Os 94/63

Veröff: SSt XXXIV/66
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